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Verordnung liber die Ausbildung und Priifung
fur die Laufbahn des vermessungstechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen,
Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2
(Ausbildungs- und Priifungsverordnung Vermessung LG 2.2 - VAPV 2.2)

Vom 4. Marz 2022

Auf Grund des § 26 Absatz 1 des Vermessungs- und Katastergesetzes vom 1. Marz 2005 (GV.
NRW. S. 174), der zuletzt durch Artikel 2 Nummer 20 des Gesetzes vom 1. April 2014 (GV. NRW.
S. 256) geandert worden ist, verordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen und dem Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz:
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Ziel des technischen Referendariats
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(1) Ziel des technischen Referendariats ist es, Nachwuchskréfte fiir die Amtergruppe des zweiten
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des vermessungstechnischen Dienstes bei Behdrden so-
wie fiir die Zulassung zu Offentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Offentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren auszubilden. Dabei sollen verantwortungsbewusste Persén-
lichkeiten flir das Management in technischen Bereichen herangebildet werden, die tber grund-
legende soziale, 6kologische und 6konomische Kenntnisse verfigen.

(2) Die Ausbildung soll sich darauf erstrecken, das auf der Hochschule erworbene Wissen in der
Praxis anzuwenden, es gegebenenfalls zu erganzen und umfassende Kenntnisse vor allem im
Management und fir Fihrungsaufgaben sowie im 6ffentlichen und privaten Recht zu vermitteln.
Dabei sind Verantwortungsbereitschaft und Initiative zu wecken und zu férdern. Staatspolitische,
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Belange sind zu berlcksichtigen.

(3) Das technische Referendariat schlieBt mit dem Staatsexamen ab, das gleichzeitig Laufbahn-
prifung fir die Laufbahn des vermessungstechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen,
Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 ist. Das technische Referenda-
riat ist somit auch der Vorbereitungsdienst dieser Laufbahn.

§2

Geltungsbereich und Einstellungsbedingungen

(1) Diese Verordnung regelt die Einstellung, Ausbildung und das Staatsexamen der sich bewer-
benden Personen fiir die Laufbahn des vermessungstechnischen Dienstes im Land Nordrhein-
Westfalen, Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2.

(2) Fir das technische Referendariat kann eingestellt werden, wer

1. die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten erfiillt,

2. nach den charakterlichen, geistigen und kérperlichen Anlagen fir das zweite Einstiegsamt der
Laufbahngruppe 2 des vermessungstechnischen Dienstes geeignet erscheint,

3. die Berufsbezeichnung ,,Ingenieurin” oder ,Ingenieur” nach dem Ingenieurgesetz vom 5. Mai
1970 (GV. NRW. S. 312) in der jeweils geltenden Fassung fuhren darf und

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/28


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1970-44

4. ein mit einem Mastergrad erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Universitat oder
Fachhochschule oder einen gleichwertigen Abschluss einer anderen gleichstehenden Hoch-
schule vorweist und dabei

a) im Rahmen des Gesamtstudiums insgesamt 300 Punkte des Europaischen Systems zur Uber-
tragung und Akkumulierung von Studienleistungen entsprechend dem ECTS Leitfaden 2015 der
Europaischen Kommission, Veroffentlichung der Europaischen Union vom 5. Januar 2017,
DOI:10.2766/87353 unter https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/
da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1, erworben hat und

b) in mindestens neun der in Anlage 1 aufgeflihrten Wissensgebiete den Erwerb von Fachkennt-
nissen durch dieses Studium oder diesen Abschluss oder ein ergdnzendes Studium nachweist;
mindestens vier der neun Wissensgebiete missen im Masterstudiengang vermittelt worden sein.

§3

Einstellungsverfahren

(1) Die Bewerbung auf Einstellung fiir das technische Referendariat ist bei dem fir das amtliche
Vermessungswesen zustandigen Ministerium einzureichen.

(2) Der Bewerbung sind beizufiigen:

1. die Geburtsurkunde, bei einer verheirateten Person auch die Heiratsurkunde, bei einer in Ein-
getragener Lebenspartnerschaft lebenden Person auch die Lebenspartnerschaftsurkunde,

2. der Lebenslauf,

3. das Zeugnis Uber den Nachweis der Hochschulreife,
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4. die Zeugnisse Uber die Hochschulabschllisse nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 oder Nachweise
Uber gleichwertige auslandliche Hochschulabschlisse,

5. die Urkunden Uber die Verleihung akademischer Grade,

6. die Nachweise Uber eine etwaige berufliche Tatigkeit nach Erlangung der Hochschulabschlis-
se,

7. eine Erklarung, dass die sich bewerbende Person die deutsche Staatsangehdrigkeit geman Ar-
tikel 116 des Grundgesetzes oder die Staatsangehdrigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropaischen Union besitzt,

8. eine Erklarung, ob die sich bewerbende Person vorbestraft oder ob gegen sie ein gerichtliches
Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft anhangig ist,

9. eine Erklarung, dass die sich bewerbende Person in geordneten wirtschaftlichen Verhaltnissen
lebt und

10. zwei Passbilder aus neuester Zeit.

(3) Vor der endgliltigen Entscheidung liber die Bewerbung missen dem fiir das amtliche Ver-
messungswesen zustandigen Ministerium auf Anforderung

1. ein amtsarztliches Zeugnis Uber den Gesundheitszustand, das vor allem auch Uber das Seh-,
Farbunterscheidungs- und Horvermoégen Auskunft gibt, und

2. ein ,FUhrungszeugnis zur Vorlage bei einer Behdérde”

vorgelegt werden, die zum Zeitpunkt der Vorlage nicht alter als drei Monate sein durfen. Fur eine
sich bewerbende Person aus einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ist Artikel 50
der Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
Uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S.
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115; L 177 vom 8.7.2015, S. 35; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20) in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Mit der Zulassung ist der sich bewerbenden Person der Termin fir die Einstellung mitzutei-
len. Wer ohne triftigen Grund diesem Termin nicht nachkommt, verliert die Zulassung.

§4

Ernennung

Die fur das technische Referendariat eingestellte Person wird einer Bezirksregierung zugewiesen
und von dieser unter Berufung in das Beamtenverhaltnis auf Widerruf zur Regierungsvermes-
sungsreferendarin oder zum Regierungsvermessungsreferendar, im Folgenden Referendarin
oder Referendar, ernannt.

§5
Dauer und Gliederung des technischen Referendariats

(1) Das technische Referendariat umfasst den Vorbereitungsdienst und das Staatsexamen und
dauert in der Regel 24 Monate.

(2) Das technische Referendariat gliedert sich in die Ausbildungsabschnitte gemaB Anlage 2.

(3) Wird das Ziel der Ausbildung in einzelnen Ausbildungsabschnitten oder insgesamt nicht er-
reicht, wird die Ausbildung um hdéchstens ein Jahr verlangert.

(4) Bei Sonderurlaub, Krankheit, Beschaftigungsverbot nach den Bestimmungen Ulber den Mut-
terschutz, Elternzeit und sonstigen Zeiten einer Nichtbeschaftigung von mehr als einem Monat
innerhalb eines Jahres mit Ausnahme des Erholungsurlaubs kann die Ausbildung angemessen

verlangert werden.

(5) Innerhalb einzelner Ausbildungsabschnitte besteht fir die Referendarin oder den Referendar
die Mdglichkeit, in Abstimmung mit der Ausbildungsleitung und Ausbildungsstelle Wahlstationen
zu durchlaufen.
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§6
Urlaub, Dienstunfahigkeit, Nachteilsausgleich

(1) Erholungsurlaub ist in den Ausbildungsplan nach § 10 Absatz 2 im gegenseitigen Benehmen
zwischen der Ausbildungsleitung und der Referendarin oder dem Referendar einzuarbeiten.

(2) Die Bezirksregierung kann Sonderurlaub nach den im 6ffentlichen Dienst geltenden Bestim-
mungen gewahren. Die Dauer des technischen Referendariats soll in der Regel dadurch um nicht
mehr als ein halbes Jahr Uberschritten werden.

(3) Wahrend der Zeit fur die Anfertigung der hauslichen Priifungsarbeit darf Erholungsurlaub
nicht gewahrt werden. Urlaub aus triftigen Griinden ist in dieser Zeit nur im Einvernehmen mit
dem Oberprifungsamt fur das technische Referendariat, im Folgenden Oberprifungsamt, zulas-
sig. Die Frist fur die Abgabe der hauslichen Prifungsarbeit verlangert sich entsprechend.

(4) Bei Dienstunfahigkeit von mehr als einem Monat innerhalb eines Jahres kann das Referenda-
riat entsprechend verlangert werden.

(5) Schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten behinderten Menschen sind angemessene
Erleichterungen entsprechend § 13 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. S.
461) in der jeweils geltenden Fassung zu gewahren.

(6) Schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten behinderten Menschen sind fiir die Teilnah-
me an Prifungen die ihrer Behinderung angemessenen Erleichterungen auf Antrag zu gewahren.
Die Betroffenen werden friihzeitig auf diese Moglichkeit hingewiesen. Art und Umfang der zu
gewahrenden Erleichterungen sind rechtzeitig mit den Betroffenen unter Einbeziehung der zu-
standigen Schwerbehindertenvertretung zu erértern. Die Erleichterungen diirfen nicht zu einer
qualitativen Herabsetzung der Prifungsanforderungen fiihren. Die zustandige Schwerbehinder-
tenvertretung kann an mundlichen Priifungen beobachtend teilnehmen. Sie hat das Recht, nach
Abschluss der Prifung und vor Beratung der Ergebnisse der Prifung eine Stellungnahme gegen-
Uber der Prifungskommission abzugeben.
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§7
Entlassung

Die Referendarin oder der Referendar kann nach MaBgabe des § 22 Absatz 4 und des § 23 Ab-

satz 4 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBI. I S. 1010), das zuletzt durch Artikel

2 des Gesetzes vom 28. Juni 2021 (BGBI. | S. 2250) geandert worden ist, unter Widerruf des Be-
amtenverhéltnisses aus dem technischen Referendariat entlassen werden, wenn

1. sie oder er die geistigen oder kdrperlichen Anforderungen nicht erflllt oder wenn sonst ein
wichtiger Grund vorliegt,

2. zu erkennen ist, dass sie oder er das Ziel der Ausbildung nicht erreichen wird oder

3. sie oder er es schuldhaft versaumt, die Zulassung zum Staatsexamen nach § 15 Absatz 2 Satz
1 oder die Zulassung zur Wiederholungsprifung nach § 24 Absatz 3 Satz 3 fristgemaRB zu bean-
tragen.

§8
Ausbildungsstellen

(1) Die Referendarin oder der Referendar wird von der Bezirksregierung, sofern diese die Ausbil-
dung nicht selbst durchfiihrt, einer Ausbildungsstelle gemaB Anlage 2 zugewiesen.

(2) In einzelnen Ausbildungsabschnitten kann die Bezirksregierung auch bei sonstigen geeigne-
ten Verwaltungen und Stellen ausbilden lassen.

§9
Inhalt und Gestaltung der Ausbildung

(1) Referendarinnen und Referendare werden nach dieser Verordnung ausgebildet. Wenn bei der
Ausbildung erhebliche Abweichungen beabsichtigt werden, ist hierzu vorher die Zustimmung
des Kuratoriums des Oberprifungsamtes einzuholen.
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(2) Zu Beginn der Ausbildung soll das Ziel der Ausbildung erlautert und Hinweise auf die Gliede-
rung der Ausbildung, den Ausbildungsstoff in den einzelnen Ausbildungsabschnitten und auf die
Bestandteile des Staatsexamens gegeben werden.

(3) Die Ausbildung soll durch Lehrgange, Seminare, Planspiele, Arbeitsgemeinschaften und
Ubungen in freier Rede vertieft werden. Lehrgangsinhalte fiir die Priifungsfacher Allgemeine
Rechts- und Verwaltungsgrundlagen sowie Fuihrungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit sollen
fachrichtungsubergreifend abgestimmt sein.

(4) In Ausbildungsabschnitten, die langer als sechs Wochen dauern, sollen Ubungsarbeiten ge-
fertigt werden.

§10
Begleitung und Uberwachung der Ausbildung

(1) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Referendarin oder des Referendars ist die Re-
gierungsprasidentin oder der Regierungsprasident. Sie oder er bestellt zur Ausbildungsleitung ei-
ne geeignete verbeamtete Person der Bezirksregierung, welche die Befahigung fir die Laufbahn
des vermessungstechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen, Amtergruppe des zweiten
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 erworben hat. Die Ausbildungsleitung lenkt und tber-
wacht die gesamte Ausbildung. Die Ausbildung im Einzelnen obliegt jeweils der Leitung der Aus-
bildungsstelle oder der von ihr beauftragten Person.

(2) Die Bezirksregierung stellt einen Ausbildungsplan auf, der die Abschnitte, Zeiten und Ausbil-
dungsstellen festlegt. Wiinsche der Referendarin oder des Referendars zu den Ausbildungsstel-
len kdnnen berlicksichtigt werden.

(3) Die Bezirksregierung ist dafir verantwortlich, dass der Ausbildungsplan eingehalten wird.
Abweichungen sind nur in begrindeten Fallen zuldssig.

(4) Die Referendarin oder der Referendar hat einen Ausbildungsnachweis nach Anlage 3 zu fih-
ren, welcher der Leitung der Ausbildungsstelle und nach Beendigung des jeweiligen Ausbil-
dungsabschnittes der Bezirksregierung zur Priifung und Bescheinigung vorzulegen ist.
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(5) Die Bezirksregierung hat fiir jede Referendarin und jeden Referendar eine Ubersicht {iber die
Ausbildung nach Anlage 4 zu fihren.

(6) Fur Ausbildungsabschnitte, die langer als sechs Wochen dauern, wird der Referendarin oder
dem Referendar eine personliche Ausbildungsbetreuerin oder ein personlicher Ausbildungsbe-
treuer durch die Ausbildungsstelle zugeteilt, die oder der hauptamtlich Fihrungsfunktionen aus-
Ubt und einen regelmaBigen fachlichen Austausch sicherstellt.

§NM
Beurteilung wahrend der Ausbildung

(1) Jede Ausbildungsstelle beurteilt die Referendarinnen und Referendare nach Abschluss des
bei ihr abgeleisteten Abschnittes oder Teilabschnittes unter Angabe der Art und Dauer der Be-
schéaftigung nach ihren Leistungen in Bezug auf Arbeitsgute, Arbeitsmenge, Arbeitsweise sowie
Fahrungsverhalten und nach ihrer Befahigung in Bezug auf Denk- und Urteilsvermdgen, Organi-
sationsvermogen, Befahigung zur Kommunikation, Zusammenarbeit, Fiihrungsfahigkeit sowie
soziale Kompetenz. Die Beurteilung nach Anlage 5 muss erkennen lassen, ob das Ziel des Aus-
bildungsabschnittes erreicht ist. Besondere Fahigkeiten oder Mangel sind zu vermerken.

(2) Erreicht die Ausbildungszeit bei einer Ausbildungsstelle nicht die volle Dauer von sechs Wo-
chen, bestatigt die Ausbildungsstelle nur die Art und Dauer der Beschaftigung sowie die Errei-
chung des Zieles des Ausbildungsabschnittes. Sie soll darlber hinaus besondere Fahigkeiten
und Mangel vermerken. Die unter Absatz 1 Satz 1 und 2 geforderte Beurteilung entfallt hierbei.

(3) Die Bezirksregierung gibt am Ende der Ausbildung eine abschlieBende Beurteilung tber die
gesamte Dauer des technischen Referendariats ab. Absatz 1 gilt entsprechend.

(4) Die Beurteilungen sind der Referendarin oder dem Referendar von der Ausbildungsstelle in
ihrem vollen Wortlaut zu er6ffnen und mit ihr oder ihm zu besprechen. Die Er6ffnungen sind ak-
tenkundig zu machen.

§12
Arbeitsgemeinschaften
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(1) Wahrend der Ausbildung werden Arbeitsgemeinschaften bei den Bezirksregierungen einge-
richtet. Die Referendarin oder der Referendar hat an der Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen. Sie
oder er ist der Arbeitsgemeinschaft einer anderen Bezirksregierung zuzuweisen, wenn dies im
Hinblick auf die Anzahl der Referendarinnen und Referendare und die 6rtlichen Gegebenheiten
zweckmaBig ist.

(2) Die Leitung der Arbeitsgemeinschaft hat die Referendarinnen und Referendare insbesondere
mit der Verwaltung vertraut zu machen und sie anzuleiten, praktische Falle richtig zu bearbeiten,
die wesentlichen Fragen zu erkennen und Berichte und Entscheidungen zu entwerfen. Es sollen

Kenntnisse vertieft und Anregungen flr das Selbststudium sowie Gelegenheit zum freien Vortrag
gegeben werden.

Zweiter Teil
Staatsexamen, Priifungsordnung

§13
Zweck des Staatsexamens

Im Staatsexamen hat die Referendarin oder der Referendar nachzuweisen, dass sie oder er die
auf einer wissenschaftlichen Hochschule erworbenen Kenntnisse in der Praxis anwenden kann,
mit den Aufgaben der Verwaltungen der Fachrichtung Geodasie und Geoinformation und den
einschlagigen Rechts-, Verwaltungs- und technischen Vorschriften vertraut ist und Uber wirt-
schaftliches Denken und Managementkenntnisse verfligt.

§14
Abnahme des Staatsexamens, Priifungsausschuss, Priifungskommissionen

(1) Die fur die Abnahme des Staatsexamens zustandige Behorde ist das Oberpriifungsamt.
Rechtsgrundlage ist das Ubereinkommen {iber die Errichtung eines gemeinschaftlichen Oberprii-
fungsamtes deutscher Lander und Verwaltungen vom 16. September 1948 in der Fassung vom 1.
Oktober 2016 (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Z/OPA/uebereinkommen.pdf?
__blob=publicationFile).

(2) Beim Oberprifungsamt ist ein Prifungsausschuss fiir die Fachrichtung Geodasie und Geoin-
formation eingerichtet. Die oder der Vorsitzende des Kuratoriums des Oberprifungsamtes be-
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stellt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prifungsausschusses und mehrere Vertretun-
gen sowie die erforderliche Anzahl von Priferinnen und Prifern. Die Mitglieder des Prifungs-
ausschusses sollen verbeamtete Personen der Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2 des vermessungstechnischen Dienstes, die ein Staatsexamen oder eine ver-
gleichbare Prifung abgelegt haben, oder Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer sein. Das
Kuratorium des Oberpriufungsamtes kann in Sonderféllen Ausnahmen zulassen.

(3) Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses bestellt die Erstbeurteilerinnen oder Erst-
beurteiler und die Zweitbeurteilerinnen oder Zweitbeurteiler fir die hausliche Priufungsarbeit und
die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht.

(4) Fir die Abnahme der mindlichen Priifung eines Prifungstermins werden eine oder mehrere
Prifungskommissionen gebildet. Die Mitglieder der Prifungskommissionen werden vom Ober-
prifungsamt aus den Mitgliedern des Prifungsausschusses berufen. Eine Prifungskommission
setzt sich zusammen aus der oder dem Vorsitzenden und mindestens drei Priferinnen oder Pri-
fern, wobei die Besetzung der Prifungskommissionen je nach Priifungsfachern personell wech-
seln kann. Den Prifungskommissionen soll nach Méglichkeit eine Priiferin oder ein Prifer aus
dem Land Nordrhein-Westfalen angehoren.

(5) Die Pruferinnen oder Prifer sind bei ihrer Tatigkeit unabhangig und an Weisungen nicht ge-
bunden. Alle mit der Behandlung von Prifungsangelegenheiten befassten Personen sind hier-
Uber zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(6) Die oder der Vorsitzende der Prifungskommission oder ihre oder seine Vertretung leitet die
jeweilige Prifung. Die Prifungskommissionen sind bei ihren Entscheidungen beschlussfahig,
wenn die oder der Vorsitzende und zwei weitere Pruferinnen oder Prifer anwesend sind. Soweit
Uber die Leistungen in der mundlichen Prifung entschieden wird, missen die beschlieBenden
Priiferinnen oder Priifer an der Priifung teilgenommen haben. Die Prifungskommissionen ent-
scheiden mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zuldssig.

(7) Die Direktorin oder der Direktor des Oberpriifungsamtes sorgt fiir den ordnungsgemaBen
Prufungsablauf und wacht dariber, dass gleiche Prifungsanforderungen gestellt und gleiche
BeurteilungsmaBstabe angelegt werden. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben kann sie oder er
sich an den Prifungen beteiligen und gilt in diesem Falle von Amts wegen als weiteres Mitglied
der Prifungskommission.
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§15
Zulassung zum Staatsexamen

(1) Zum Staatsexamen kdnnen nur Referendarinnen oder Referendare zugelassen werden, die
den Vorbereitungsdienst fir das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des vermessungs-
technischen Dienstes ordnungsgeman abgeleistet haben.

(2) Die Referendarin oder der Referendar hat den Antrag auf Zulassung zum Staatsexamen ge-
man Anlage 6 innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch die Bezirksregierung zu
stellen. Die Bezirksregierung hat der Referendarin oder dem Referendar den Termin fiir den Zu-
lassungsantrag unter Hinweis auf die Folgen eines Versaumnisses nach § 7 Nummer 3 schriftlich
bekanntzugeben.

(3) Die Bezirksregierung legt dem Oberprifungsamt den Zulassungsantrag mit den fur die Ent-
scheidung notwendigen Unterlagen zwei Monate vor Aushandigung der Aufgabe fiir die hausli-
che Prufungsarbeit vor.

(4) Die Direktorin oder der Direktor des Oberpriifungsamtes entscheidet auf Grund der mit dem
Zulassungsantrag vorgelegten Unterlagen Uber die Zulassung zum Staatsexamen.

(5) Das Oberprifungsamt leitet den Zulassungsbescheid zusammen mit der Aufgabe fiir die
hausliche Prifungsarbeit der Bezirksregierung zur fristgerechten Aushandigung an die Referen-
darin oder den Referendar zu. Die dem Zulassungsantrag beigefligten Unterlagen werden
gleichzeitig zuriickgegeben. Sie sind zu vervollstandigen und dem Oberprifungsamt mit der ab-
schlieBenden Beurteilung nach § 11 Absatz 3 sogleich nach Beendigung der gesamten Ausbil-
dung wieder zuzuleiten.

§16
Bestandteile des Staatsexamens

Das Staatsexamen besteht aus

1. der hauslichen Prifungsarbeit,
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2. den schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht und

3. der miindlichen Priifung.

§17
Hausliche Priifungsarbeit

(1) Die Referendarin oder der Referendar soll durch die hausliche Priifungsarbeit zeigen, dass sie
oder er eine Aufgabe aus der Praxis richtig erfassen, methodisch bearbeiten und das Ergebnis
Klar darstellen kann. In der Aufgabenstellung sollen Managementaspekte einen hohen Stellen-
wert erhalten.

(2) Die Referendarin oder der Referendar muss die hausliche Prifungsarbeit innerhalb von sechs
Wochen anfertigen und dem Oberprufungsamt im Original unmittelbar einreichen. Die Bearbei-
tungsfrist beginnt mit dem auf die Aushandigung der Aufgabe folgenden Tag. Sie wird jeweils
um zwei Tage verlangert, wenn die Oster-, Pfingst- oder Weihnachtsfeiertage in den Bearbei-
tungszeitraum fallen. Fallt der Abgabetermin auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so ge-
nigt die Einlieferung bei der Post oder die persdnliche Abgabe beim Oberpriifungsamt am dar-
auffolgenden Werktag.

(3) Bei Vorliegen wichtiger Griinde kann die Direktorin oder der Direktor des Oberprifungsamtes
die Frist um hdchstens vier Wochen verlangern. Die Referendarin oder der Referendar hat in die-
sem Fall unverzlglich einen Antrag durch die Bezirksregierung, die dazu Stellung nimmt, an das
Oberprifungsamt zu richten. Bei langerer Verhinderung ist eine neue Aufgabe ersatzweise zu
bearbeiten.

(4) Die hausliche Prifungsarbeit ist in allen ihren Teilen ohne fremde Hilfe zu bearbeiten, alle be-
nutzten Quellen und Hilfsmittel sind anzugeben. Die Einhaltung der Voraussetzungen von Satz 1
ist in einer dem Textteil der hauslichen Prifungsarbeit vorzuheftenden Erklarung zu versichern.
Alle im Rahmen der hauslichen Prifungsarbeit eingereichten Ausarbeitungen und Unterlagen
mussen unterschrieben sein.

(5) Die hausliche Prifungsarbeit wird von einer Erstbeurteilerin oder einem Erstbeurteiler und ei-
ner Zweitbeurteilerin oder einem Zweitbeurteiler unabhangig voneinander bewertet. Die Bewer-
tung ist in schriftlicher oder elektronischer Form zu begriinden. Die hausliche Prifungsarbeit ist
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angenommen, wenn sie von beiden Priferinnen oder Prifern mindestens mit ,,ausreichend” be-
urteilt worden ist. Wenn die hausliche Prifungsarbeit von einer oder einem der beiden Priferin-
nen oder Prifer nicht mindestens mit ,ausreichend” bewertet worden ist, entscheidet der oder
die Vorsitzende des Priifungsausschusses oder deren oder dessen Vertretung, ob die hausliche
Prifungsarbeit angenommen wird.

(6) Die Referendarin oder der Referendar erhalt im Fall des § 22 Absatz 6 Nummer 1 oder des §
22 Absatz 5 Nummer 1 vom Oberprifungsamt einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.

§18
Schriftliche Arbeiten unter Aufsicht

(1) Die Referendarin oder der Referendar soll durch die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht zei-
gen, dass sie oder er kurzfristig Aufgaben aus dem Bereich der Verwaltung sicher erfassen, mit
den zugelassenen Hilfsmitteln sachgerecht I6sen und das Ergebnis verstandlich darstellen kann.
Managementaspekte sollen in der Aufgabenstellung einen hohen Stellenwert erhalten.

(2) Ist die hausliche Priifungsarbeit angenommen worden, wird die Referendarin oder der Refe-
rendar vom Oberprifungsamt zu den schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht unter Angabe von Zeit
und Ort der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht spatestens zwei Wochen vorher geladen.

(3) Insgesamt ist aus vier Prufungsfachern der Anlage 7 je eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht
zu fertigen. Hierfiir sind jeweils sechs Stunden an vier aufeinanderfolgenden Werktagen vorzu-
sehen. Mindestens eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht ist dabei aus den Prifungsfachern All-
gemeine Rechts- und Verwaltungsgrundlagen oder Fihrungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit zu
stellen.

(4) Die zugelassenen Hilfsmittel werden in der Regel zur Verfligung gestellt. Wenn die Referen-
darin oder der Referendar selbst Hilfsmittel mitbringen soll, werden diese in der Ladung zu den
schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht ausdriicklich benannt. Andere mitgefiihrte Hilfsmittel sind
vor Aushandigung der Aufgabe bei der Aufsicht zu hinterlegen.

(5) Das Oberprifungsamt leitet die Aufgaben in einem verschlossenen Umschlag der Bezirksre-
gierung zu. Diese gibt sie einzeln ungedffnet am Fertigungstag an die Aufsicht weiter, die sie zu
Beginn der schriftlichen Arbeit unter Aufsicht der Referendarin oder dem Referendar aushandigt.
Mit der Aufsicht sind verbeamtete Personen der Amtergruppe der Laufbahngruppe 2 des ver-
messungstechnischen Dienstes zu beauftragen.
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(6) Spatestens mit Ablauf der Bearbeitungszeit ist die schriftliche Arbeit unter Aufsicht unter-
schrieben mit allen Zwischenrechnungen und Konzepten der Aufsicht abzugeben.

(7) Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht werden grundsatzlich mit PC bearbeitet, wenn die
oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses dem zustimmt und die Bezirksregierung fur die
Priifung eine anforderungsgerechte IT-Ausstattung gewahrleistet.

(8) Uber den Verlauf der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht fertigt die Aufsicht jeweils eine
Niederschrift an, die von der Bezirksregierung zu sammeln sind. Die Ergebnisse der schriftlichen
Arbeiten unter Aufsicht sowie die jeweiligen Niederschriften sind spatestens am Folgetag ihrer
Fertigung zusammen mit den Aufgabentexten mit Einlieferungsnachweis den vom Oberpri-
fungsamt benannten Erstbeurteilerinnen und Erstbeurteilern zur Bewertung zuzuleiten.

(9) § 17 Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend.

(10) Das Staatsexamen ist im Fall des § 22 Absatz 5 Nummer 3 oder 4 nicht bestanden. Die Refe-
rendarin oder der Referendar wird nicht zur miindlichen Prifung zugelassen. Die Nichtzulassung
ist der Referendarin oder dem Referendar vor der mundlichen Prifung bekannt zu geben. Sie
oder er erhalt hierliber vom Oberpriifungsamt einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.

§19
Miindliche Priifung

(1) Die Referendarin oder der Referendar soll in der miindlichen Priifung vor allem Verstandnis
flir Management und Fiihrung sowie fur wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhange der Ver-
waltungen der Fachrichtung Geodasie und Geoinformation erkennen lassen. Dabei sollen auch
Urteilsvermdgen, Sicherheit im Auftreten und Ausdrucksfahigkeit bewiesen werden.

(2) Die mindliche Prufung findet grundsatzlich am Sitz des Oberprifungsamtes statt. Die Direk-
torin oder der Direktor des Oberpriifungsamtes kann sie auch an anderen Orten abhalten lassen.

(3) Die Referendarin oder der Referendar wird zur mindlichen Prifung, die sich auf zwei
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Tage erstreckt, vom Oberprifungsamt schriftlich geladen. Bis zu drei Referendarinnen oder Re-
ferendare kdnnen gemeinsam in einer Gruppe gepruft werden.

(4) Der Prifstoff in den einzelnen Prifungsfachern ist dem Prifstoffverzeichnis der Anlage 7 zu
entnehmen. Die in Anlage 8 genannte Gesamtprifungsdauer von sechseinhalb Stunden gilt fir
die gleichzeitige Prifung von drei Referendarinnen oder Referendare in einer Gruppe. Sie ist eine
Regelzeit und kann bei weniger zu priifenden Personen in einer Gruppe angemessen gekiirzt
werden. Die Prufungskommission kann die Prifungszeit verldangern, wenn dies zur Beurteilung
der Leistungen notwendig ist. Die Verlangerung soll eine Viertelstunde je Prifungsfach nicht
Uberschreiten.

(5) Am zweiten Prifungstag hat die Referendarin oder der Referendar einen Vortrag von

mindestens funf und langstens zehn Minuten zu halten. Das Thema ist 20 Minuten vorher be-
kanntzugeben.

(6) Die mundliche Prifung und die Beratung sind nicht 6ffentlich. Wahrend der miindlichen Pri-
fung, aber nicht bei der Festsetzung der Prifungsnoten, kann die Ausbildungsleitung der Refe-
rendarin oder des Referendars oder gegebenenfalls in begriindeten Fallen eine Vertreterin oder
ein Vertreter der Einstellungsbehdrde zugegen sein.

§20
Unterbrechung einer Priifung

(1) Kann die Referendarin oder der Referendar nicht zu den schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht
oder zur mindlichen Prifung erscheinen oder muss sie oder er diese abbrechen, ist unverziig-
lich das Oberpriifungsamt unter Angabe der Griinde zu verstandigen und der Nachweis der Ver-
hinderung zu erbringen. Erkennt die Direktorin oder der Direktor des Oberprifungsamtes die
Grinde als triftig an, gelten bei einer Unterbrechung die bis dahin abgeschlossenen Teile als ab-
gelegt. Die entsprechende Prifung ist zum nachstmdglichen Termin neu anzuberaumen bezie-
hungsweise fortzusetzen.

(2) Entsprechendes gilt, wenn die Referendarin oder der Referendar bei Vorliegen eines triftigen
Grundes mit Zustimmung des Oberprifungsamtes von einer Prifung zuricktritt.
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§21
Bewertung der Priifungsleistungen im Einzelnen

(1) Die hausliche Prifungsarbeit und die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht werden von einer
Erstbeurteilerin oder einem Erstbeurteiler und von einer Zweitbeurteilerin oder einem Zweitbeur-
teiler bewertet, die Leistungen in den Fachern der mundlichen Prifung von den jeweiligen Prife-
rinnen oder Prifern.

(2) Die Bewertung der einzelnen Prifungsleistungen der Bestandteile des Staatsexamens geman
§ 16 erfolgt in Punkten, die wie folgt in Noten umgesetzt werden:

1. sehr gut: 1,0 oder 1,3,

2. gut: 1,7 oder 2,0,

3. vollbefriedigend: 2,3 oder 2,7,

4. befriedigend: 3,0 oder 3,3,

5. ausreichend: 3,7 oder 4,0 sowie

6. mangelhaft: 5,0.

Andere Punktzahlen oder Zwischennoten diirfen nicht verwendet werden. Dabei bedeutet die
Note:

1. sehr gut: eine Leistung, die den Anforderungen in auBergewohnlichem MafBe entspricht,

2. gut: eine Leistung, die den Anforderungen in erheblichem MaBe entspricht,
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3. vollbefriedigend: eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht,

4. befriedigend: eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht,

5. ausreichend: eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen
noch entspricht, und

6. mangelhaft: eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht.

§22
AbschlieBende Bewertung, Gesamturteil

(1) Die Note der angenommenen hauslichen Priifungsarbeit und die einzelnen Noten der schriftli-
chen Arbeiten unter Aufsicht sowie die der Leistungen in der mindlichen Prufung werden unab-
hangig voneinander vom Prifungsausschuss als Einzelnoten festgesetzt.

(2) Fir die Bildung des fiir das Gesamturteil maBgebenden Mittelwertes wird die Punktzahl der
hauslichen Prifungsarbeit mit zwei, die Durchschnittspunktzahl aller schriftlichen Arbeiten unter
Aufsicht mit drei und die Durchschnittspunktzahl aller Facher der mundlichen Prifung mit funf
multipliziert und die hieraus gebildete Summe durch zehn dividiert. Eine dritte Stelle hinter dem
Komma wird bei allen Rechenvorgangen nicht berticksichtigt.

(3) Fir das Gesamturteil gelten die folgenden Noten:

1. sehr gut,

2. gut,

3. vollbefriedigend,
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4. befriedigend,

5. ausreichend und

6. nicht bestanden.

(4) Das Staatsexamen ist bestanden mit

1. dem ,Pradikat sehr gut” bei einem Mittelwert von 1,00 bis 1,49,

2. dem ,Pradikat gut” bei einem Mittelwert von 1,50 bis 2,29,

3. dem ,Pradikat vollbefriedigend” bei einem Mittelwert von 2,30 bis 2,99,

4. befriedigend” bei einem Mittelwert von 3,00 bis 3,49 und

5. ,ausreichend” bei einem Mittelwert von 3,50 bis 4,00.

(5) Das Staatsexamen ist nicht bestanden, wenn

1. die hausliche Prifungsarbeit nicht angenommen ist,

2. der Mittelwert nach Absatz 2 4,01 oder schlechter ist,

3. die Noten in zwei Fachern der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht ,mangelhaft”

sind,
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4. die Note in einem Fach der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht ,mangelhaft” ist und dabei die
Durchschnittspunktzahl aller schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht 4,01 oder schlechter ist,

5. die Noten in drei Fachern der mundlichen Priifung ,mangelhaft” sind oder

6. in einem Fach oder in zwei Fachern der mindlichen Priifung die Note ,mangelhaft” ist und
nicht durch andere Noten in Fachern der mindlichen Prifung ausgeglichen wird; ein Ausgleich
ist je Fach durch zwei Noten ,befriedigend” oder ,vollbefriedigend” oder eine Note ,gut” oder
»Sehr gut” gegeben.

(6) Das Staatsexamen gilt als nicht bestanden, wenn die Referendarin oder der Referendar

1. die hausliche Prifungsarbeit nicht rechtzeitig einreicht,

2.im Sinne des § 20 Absatz 1 ohne vom Oberpriifungsamt anerkannten Grund zu den schriftli-
chen Arbeiten unter Aufsicht oder zur mundlichen Prifung nicht erscheint oder einen dieser Pru-
fungsteile abbricht oder

3. nach § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 von der weiteren Teilnahme an einem Prifungsteil ausge-
schlossen ist.

(7) Uber den Priifungshergang ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Besetzung des Prii-
fungsausschusses oder der Prifungskommission, der Name der Referendarin oder des Referen-
dars, die Einzelnoten der hauslichen Prufungsarbeit, der schriftlichen Prifungen unter Aufsicht
und der miindlichen Priifungen einschlieBlich der Beurteilung des Vortrags sowie das Gesamtur-
teil festgehalten werden. Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden des Prifungsaus-
schusses oder der Priifungskommission und den an der miindlichen Priifung beteiligten Priife-
rinnen oder Prifern zu unterzeichnen. Sie ist wie die schriftlichen Beurteilungen der hauslichen
Prafungsarbeit und der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht Bestandteil der Prifungsakten.

(8) Im Anschluss an die mindliche Priifung wird der Referendarin oder dem Referendar das Er-
gebnis der einzelnen Prifungsleistungen der Bestandteile des Staatsexamens gemaR § 16 be-
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kannt gegeben. Bei Nichtbestehen des Staatsexamens erhalt die Referendarin oder der Referen-
dar hiertiber vom Oberprifungsamt einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.

§ 23
Zeughnis liber das Staatsexamen

(1) Mit Bestehen des Staatsexamens erwirbt die Referendarin oder der Referendar die Befahi-
gung fiir die Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 fiir den vermes-
sungstechnischen Dienst. Sie oder er ist berechtigt, die Berufsbezeichnung , Technische Asses-
sorin” oder ,Technischer Assessor” zu fiihren. Sie oder er erhalt vom Oberprifungsamt ein
Zeugnis Uber das Staatsexamen, das die Einzelnoten und das Gesamturteil enthdlt. Das Zeugnis
wird von der Direktorin oder vom Direktor des Oberpriifungsamtes unterzeichnet und mit dessen
Siegel versehen. Es wird mit einem Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung des Oberprifungsam-
tes ausgehandigt oder Uber die Bezirksregierung Ubersandt.

(2) Findet die mundliche Priifung nicht nach § 19 Absatz 2 am Dienstsitz des Oberpriifungsamtes
statt, erhalt die Referendarin oder der Referendar grundsatzlich nach bestandener Prifung eine
Bescheinigung des Oberprifungsamtes, die auch Angaben Uber die Berufsbezeichnung beinhal-
tet. In diesem Fall wird das Zeugnis Uber das Staatsexamen nach Absatz 1 ibersandt.

§24
Wiederholung des Staatsexamens

(1) Hat die Referendarin oder der Referendar das Staatsexamen nicht bestanden oder gilt es als
nicht bestanden, darf es einmal wiederholt werden.

(2) Die Wiederholungspriifung erstreckt sich auf die

1. Anfertigung einer neuen hauslichen Prifungsarbeit, wenn die hausliche Prifungsarbeit nicht
rechtzeitig eingereicht oder nicht angenommen worden ist,

2. mit ,mangelhaft” benoteten Facher der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht oder
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3. mit ,mangelhaft” bewerteten Facher der mindlichen Prifung.

(3) Der Prifungsausschuss kann bei Uberwiegend mangelhaften Leistungen die Wiederholung
der gesamten miindlichen Prifung und beziehungsweise oder der schriftlichen Arbeiten unter
Aufsicht beschlieBen. Hat die Referendarin oder der Referendar die hausliche Priifungsarbeit
nicht rechtzeitig eingereicht oder ist sie nicht mindestens mit ,,ausreichend” bewertet und damit
nicht angenommen worden, ist innerhalb von vier Wochen nach Erhalt eines entsprechenden Be-
scheides des Oberprifungsamtes eine neue Aufgabe durch die Referendarin oder den Referen-
dar zu beantragen.

(4) Die Prifungskommission befindet auch daruber, in welchen Abschnitten der Vorbereitungs-
dienst einer Erganzung bedarf und schlagt der Bezirksregierung die Dauer der zusatzlichen Aus-
bildung vor. Sie soll mindestens drei, hdchstens zwolf Monate betragen. Die Referendarin oder
der Referendar hat zwei Monate vor Beendigung der zusatzlichen Ausbildung die Zulassung zur
Wiederholungspriifung zu beantragen.

§25
VerstoBe gegen die Priifungsordnung

(1) Wer

1. zu tduschen versucht oder insbesondere die Versicherung der selbststandigen Bearbeitung
der hauslichen Priifungsarbeit nach § 17 Absatz 4 Satz 2 unrichtig abgibt,

2. bei den schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht andere als die nhach § 18 Absatz 4 zugelassenen
Hilfsmittel mit sich fihrt oder

3. sich sonst eines VerstoBes gegen die Prifungsordnung schuldig macht,

soll die Fortsetzung der jeweiligen Prifung unter Vorbehalt gestattet werden. Der Vorbehalt ist
aktenkundig zu machen. Bei einer erheblichen Stérung soll die Referendarin oder der Referendar
von der weiteren Teilnahme an dem betreffenden Teil der jeweiligen Priifung ausgeschlossen
werden.
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(2) Uber die Folgen eines Vorfalls nach Absatz 1 oder einer Tauschung, die nach Abgabe der
hauslichen Prifungsarbeit oder der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht festgestellt wird, ent-
scheidet die Direktorin oder der Direktor des Oberpriifungsamtes im Einvernehmen mit der oder
dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses, bei einer Tauschung oder einem OrdnungsverstoR
wahrend der mindlichen Prifung die jeweilige Prifungskommission. Es kann je nach Schwere
der Verfehlung die Wiederholung einzelner oder mehrerer Priufungsleistungen mit neuer Aufga-
benstellung angeordnet oder die jeweilige Priifung flir nicht bestanden erklart werden. Die Ent-
scheidung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der Referendarin oder dem Re-
ferendar Uber die Bezirksregierung schriftlich bekanntzugeben. Im Falle des Nichtbestehens
wird im Bescheid der Umfang einer moglichen Wiederholungspriifung festgelegt.

(3) Wird eine Tauschung erst nach Aushandigung des Zeugnisses liber das Staatsexamen be-
kannt, ist das Oberprifungsamt unverztiglich zu unterrichten. Die Direktorin oder der Direktor
des Oberpriufungsamtes kann im Benehmen mit dem Kuratorium des Oberprifungsamtes die ge-
samte Priifung nachtraglich fir nicht bestanden erklaren. Diese MaBnahme ist zulassig innerhalb
einer Frist von funf Jahren nach dem letzten Tag der mundlichen Prifung.

(4) Die betroffene Person ist vor der Entscheidung nach den Abs&tzen 2 und 3 zu héren.

§ 26
Priifungsakte

(1) Auf schriftlichen oder elektronischen Antrag an die Direktorin oder den Direktor des Oberpri-
fungsamtes innerhalb der Rechtsmittelfristen kann die persénliche Einsichtnahme in die Pri-
fungsakte in der Geschéaftsstelle des Oberprifungsamtes gewahrt werden.

(2) Nach funf Jahren wird die Prifungsakte vernichtet.

§ 27
Beendigung des Beamtenverhiltnisses

Das Beamtenverhaltnis der Referendarin oder des Referendars endet mit dem Tag, an dem sie
oder er das Staatsexamen bestanden hat oder ihr oder ihm das Nichtbestehen der Wiederho-
lungspriifung schriftlich bekanntgegeben wurde.
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Dritter Teil
Berufliche Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppe 2

§ 28
Modulare Qualifizierung

Die Beférderungsvoraussetzung fiir ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Amtergruppe des
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 oder ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 fir den
Fall, dass die Beamtin oder der Beamte bereits ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 des ersten
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 innehat, kann fir die Laufbahn des vermessungstechni-
schen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen, Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2, im Wege der modularen Qualifizierung erworben werden. Das Verfahren der
modularen Qualifizierung richtet sich nach § 25 der Laufbahnverordnung.

Vierter Teil
Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 29
Ubergangsregelung

Die Ausbildung und Prifung der vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in den Vorbereitungs-
dienst eingestellten Referendarinnen und Referendare richtet sich nach der AusbildungsVO ho-
herer vermessungstechnischer Dienst vom 31. Oktober 2002 (GV. NRW. S. 520) in der jeweils
zum Zeitpunkt der Einstellung geltenden Fassung, sofern in mindestens einem Ausbildungsab-
schnitt nach der genannten Verordnung das Ausbildungsziel erreicht wurde.

§ 30
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2022 in Kraft und am 31. Dezember 2027 auBer Kraft. Gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Ausbildungs- und Prifungsverordnung
Vermessung LG 2.2 vom 18. Mai 2021 (GV. NRW. S. 614) auBer Kraft.
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Dusseldorf, den 4. Marz 2022

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert Reul

GV.NRW. 2022 S. 312

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27/28


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2022-s312

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 4)
URL zur Anlage [Anlage 4]

Anlage 3 (Anlage 5)
URL zur Anlage [Anlage 5]

Anlage 4 (Anlage 7)
URL zur Anlage [Anlage 7]

Anlage 5 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Anlage 6 (Anlage 6)
URL zur Anlage [Anlage 6]

Anlage 7 (Anlage 8)
URL zur Anlage [Anlage 8]

Anlage 8 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

28/28


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36430-gv14-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36431-gv14-1anlage4.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36432-gv14-1anlage5.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36433-gv14-1anlage7.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36435-gv14-1anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36436-gv14-1anlage6.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36437-gv14-1anlage8.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20290-36528-gv14-1anlage2.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des vermessungstechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Vermessung LG 2.2 - VAPV 2.2) 

	Anlagen

